
Antrag zur Genehmigung der Tierhaltung 

Name der/des Mieter(s):    

Straße:    

Ich / Wir möchte(n) in unserer Wohnung folgendes Haustier halten: 

Tierart:    

Rasse:    

Alter des Tieres: Größe des ausgewachsenen Tieres:    

Ist bereits ein Haustier vorhanden? ja nein, wenn ja welches?    

Die Landkreiswohnungsbau Unterallgäu GmbH behält sich ausdrücklich das Recht vor, diese Geneh- 
migung zu widerrufen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die übrigen Mitbewohner/Mieter des Hau- 
ses durch die Tierhaltung belästigt werden oder sich Verunreinigungen der gemeinschaftlichen Räu- 
me und der Außenanlagen ergeben sollte. Für den Widerruf ist keine Begründung erforderlich. 

Der Widerruf der Genehmigung wird bei Verstoß nachgenannter Regelungen ebenfalls erfolgen: 

- Im Bereich des Hauses und des Grundstücks ist das Tier grundsätzlich an der Leine zu führen. 

- Ein Betreten der Außenanlagen ist nicht statthaft. 

- Für Schäden, die durch das Tier verursacht werden, haftet der Mieter auf Schadenersatz. 

- Streugut darf ausschließlich über die vorhandenen Mülltonnen entsorgt werden. 

Diese Genehmigung bezieht sich ausschließlich auf das oben bezeichnete Tier. Für jedes weitere 
Haustier ist eine neue Genehmigung erforderlich. 

   

Mieter Mieter 

Wird von der Landkreiswohnungsbau Unterallgäu GmbH ausgefüllt: 
Die Aufnahme wird von der Landkreiswohnungsbau UA GmbH genehmigt. 
Die Aufnahme wird von der Landkreiswohnungsbau UA GmbH nicht genehmigt. 

Landkreiswohnungsbau UA GmbH 

Landkreiswohnungsbau Unterallgäu GmbH 
Champagnatplatz 4 b 
87719 Mindelheim  

Telefon: 08261 9918-100 
Fax: 08261 9918-4000 
E-Mail: info@lkwb.de 
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